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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1987

Index

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §20b;

Beachte

Besprechung in:ÖffD 1988/1, S 33;

Rechtssatz

§ 20 b des Gehaltsgesetzes 1956 enthält keine ausdrückliche Regelung über den Anspruch auf den Ersatz eines

Schnellzugszuschlages. Das Gesetz ist daher aus sich ("zweckmäßigerweise", "billigste") und aus verwandten

Rechtsvorschriften auszulegen.
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